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(54) Schwimmbadreinrgungsgerät

(57) Reinigungsgerät, insbesondere zur Reinigung
von Schwimmbecken, mit einem Gehäuse (1) und mit
zumindest einer, an der Basis (2) des Gehäuses (1)
angeordneten Ansaugöffnung (3), durch welche mittels
einer Pumpe (4,4') eine zu reinigende Flüssigkeit in
einen vom Gehäuse (1) zumindest teilweise umschlos-
senen Innenraum (5), durch einen in diesem Innenraum
(5) anordenbaren Filter (6) - zur Abtrennung eines
schmutzexponierten Teils (5') von einem sauberen Teil
(5'') des Innenraumes (5) - und über eine Auslassöff-
nung (7) förderbar ist, welches dadurch gekennzeichnet

ist, dass der Filter (6) einer Bodenoberfläche (8) des
Innenraums (5) und einer Unterseite (9) einer über dem
Innenraum (5) anordenbaren Abdeckung (10) dichtend
anliegt. Bevorzugte Ausführungsformen umfassen die
Wahl eines Lamellenfilters, die Abordnung der Pumpe
(4,4') inner- oder ausserhalb des Gehäuses (1), zumin-
dest einen Motor (14,14') zum Antreiben von Laufrä-
dern (15) für die Fortbewegung des Reinigungsgerätes
und das Vorsehen von einem Einsatzblech (18) bzw.
einem Einsatzkübel (19).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft, gemäss dem Oberbegriff
des unabhängigen Anspruchs 1, ein Reinigungsgerät,
insbesondere zur Reinigung von Schwimmbecken, mit
einem Gehäuse und mit zumindest einer, an der Basis
des Gehäuses angeordneten Ansaugöffnung, durch
welche mittels einer Pumpe eine zu reinigende Flüssig-
keit in einen vom Gehäuse zumindest teilweise
umschlossenen Innenraum, durch einen in diesem
Innenraum anordenbaren Filter - zur Abtrennung eines
schmutzexponierten Teils von einem sauberen Teil des
Innenraumes - und über eine Auslassöffnung förderbar
ist.
[0002] Zum Reinigen von grossen Flüssigkeitsbehäl-
tern, insbesondere von mit Wasser gefüllten Schwimm-
becken, ist es bekannt, Reinigungsgeräte einzusetzen,
mit denen die Reinigung des Beckenbodens und gege-
benenfalls der Beckenwände durchgeführt werden
kann. Dabei erfolgt die Gerätebedienung, sofern eine
solche überhaupt erforderlich ist, vorteilhafterweise von
ausserhalb des Wasserbeckens. Bekannt sind auch
Reinigungsgeräte, die selbstfahrend ausgebildet sind
und entweder von einer Bedienungsperson gesteuert
werden (z.B. wie in EP-A- 0 314 259), sich zufällig so
bewegen, dass im Wesentlichen der ganze Boden des
Schwimmbeckens abgefahren wird (z.B. wie in US
4,168,557). Diese Reinigungsgeräte weisen zur Fortbe-
wegung unter Wasser Räder auf, welche über einen
Elektromotor angetrieben werden. Es ist zudem
bekannt, den durch eine externe Pumpe verursachten
Wasserstrom auch zum Antreiben des Reinigungsgerä-
tes zu benutzen (z.B. wie in EP-A- 0 468 876). Auch
kann das Reinigungsgerät mit Sensoren ausgerüstet
sein, welche durch den erfolgten mechanischen Kontakt
mit einer Beckenwand, eine Richtungsänderung des
Reinigungsgerätes bewirken, so dass eine automati-
sche und vollständige Reinigung des Beckenbodens
erreicht wird (z.B. wie in EP-A- 0 483 470 des gleichen
Patentanmelders).
[0003] Neben der Effizienz eines Reinigungsgerätes
ist die Servicefreundlichkeit und insbesondere die einfa-
che Reinigung bzw. Austauschbarkeit des Filters von
grossem Interesse. So muss z.B. im Falle der in EP-A-
0 314 259 und US 4,168,557 beschriebenen Geräte -
zum Herausnehmen des Filtersackes der Boden des
Gerätes entfernt werden. Für das Entfernen des
Bodens muss das Reinigungsgerät zur Seite geneigt
oder gekippt werden, dabei besteht immer auch die
Gefahr einer Beschädigung der zum Gerät führenden
Steuer- bzw. Elektrokabel.
[0004] Im Falle von EP-A- 0 468 876 sind einerseits
keine Elektrokabel vorhanden; der Grund dafür ist der
spezielle Antrieb, auf den schon hingewiesen wurde.
Andrerseits wird das seitliche Herausziehen eines
Gehäuseteils beschrieben, mit dem der Filter verbun-
den ist. Zur Reinigung ist dieser Gehäuseteil auf zwei
Seiten offen ausgebildet; dies bedeutet aber, dass - im

Gegensatz zu den zwei vorbeschriebenen Reinigungs-
geräten (EP-A- 0 314 259 und US 4,168,557) - ein Teil
des Gerätes innere Oberflächen aufweist, welche
schmutzexponiert sind und auch gereinigt werden müs-
sen. Für die Reinigung und insbesondere zur Sichtkon-
trolle dieser inneren Oberflächen ist aber wiederum
eine Neigung des Gerätes zur Seite notwendig.

[0005] Das als Pumpe wirkende Wirbelrad in EP-A- 0
483 470 ist - im Gegensatz zu allen anderen zitierten
Geräten - schmutzexponiert und muss von Zeit zu Zeit
gereinigt werden, was ebenfalls als Nachteil angesehen
werden kann.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt
darin, ein Reinigungsgerät, insbesondere zur Reini-
gung von Schwimmbecken, vorzuschlagen, bei wel-
chem der Filter ausgetauscht bzw. alle
schmutzexponierten Teile der Reinigungseinheit gerei-
nigt werden können, ohne dass das Gerät angehoben
oder gekippt zu werden braucht und bei welchem keine
Pumpenteile mit verschmutzter Flüssigkeit in Berüh-
rung kommen.
[0007] Gelöst wird diese Aufgabe, indem ein Reini-
gungsgerät, insbesondere zur Reinigung von
Schwimmbecken, gemäss den Merkmalen des unab-
hängigen Anspruchs 1 vorgeschlagen wird. Dieses Rei-
nigungsgerät umfasst ein Gehäuse und zumindest eine,
an der Basis des Gehäuses angeordnete Ansaugöff-
nung, durch welche mittels einer Pumpe eine zu reini-
gende Flüssigkeit in einen vom Gehäuse zumindest
teilweise umschlossenen Innenraum, durch einen in
diesem Innenraum anordenbaren Filter - zur Abtren-
nung eines schmutzexponierten Teils von einem saube-
ren Teil des Innenraumes - und über eine
Auslassöffnung förderbar ist und welches dadurch
gekennzeichnet ist, dass der Filter einer Bodenoberflä-
che des Innenraums und einer Unterseite einer über
dem Innenraum anordenbaren Abdeckung dichtend
anliegt. Bevorzugte Weiterbildungen des erfindungsge-
mässen Reinigungsgerätes ergeben sich aus den
abhängigen Ansprüchen.
[0008] Die Erfindung, wie sie in den Ansprüchen
gekennzeichnet ist, wird im Folgenden anhand von
schematischen Zeichnungen dargestellt. Diese Figuren
sind lediglich als Illustration der Erfindung zu verstehen
und sollen den Schutzbereich keinesfalls einschränken.
Es zeigen:

Fig. 1 einen Vertikalschnitt durch ein erfindungs-
gemässes Reinigungsgerät, gemäss einer
ersten Ausführungsform;

Fig. 2 einen Vertikalschnitt durch ein erfindungs-
gemässes Reinigungsgerät, gemäss einer
zweiten Ausführungsform;

Fig. 3 einen Grundriss entsprechend Fig. 2.

Fig. 4 einen vergrösserten Vertikalschnitt durch
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eine Ansaugöffnung, wobei in

Fig. 4A eine Kombination Einsatzblech mit Einsatz-
membrane; und in

Fig. 4B eine Kombination Einsatzkübel mit Einsatz-
membrane gezeigt ist.

[0009] Figur 1 zeigt einen Vertikalschnitt durch ein
erfindungsgemässes Reinigungsgerät, gemäss einer
ersten Ausführungsform. Das Reinigungsgerät weist
ein Gehäuse 1 mit einer Basis 2 auf, an der zumindest
eine Ansaugöffnung 3 angeordnet ist. Die zu beför-
dernde Flüssigkeit wird durch eine Pumpe 4, welche
ausserhalb des Gehäuses 1 im Schwimmbecken oder
auch ausserhalb desselben angeordnet ist, angesaugt.
Diese Flüssigkeit, welche in der Folge der Einfachheit
halber als Wasser bezeichnet wird, enthält je nach Ver-
schmutzungsgrad des Schwimmbeckens anorgani-
sches Material wie Staub, Sand, Steine und dergleichen
sowie oft auch biologisches Material wie Pflanzen-,
Tierreste und Algen oder andere Kleinlebewesen. Das
Wasser tritt durch die Ansaugöffnung bzw. die Ansaug-
öffnungen 3 in einen Innenraum 5, welcher zumindest
teilweise vom Gehäuse 1 umgeben ist, ein und wird
durch einen Filter 6, der in diesem Innenraum angeord-
net ist, gesogen. Bevor das Wasser durch den Filter 6
tritt, wird es als Schmutzwasser, darnach als Filterwas-
ser bezeichnet. Das Filterwasser tritt durch zumindest
eine Auslassöffnung 7, welche vorzugsweise innerhalb
einer Abdeckung 10 und im Wesentlichen zentrisch
über dem Innenraum angeordnet ist, aus dem Innen-
raum des Gehäuses 1 aus. Diese Abdeckung 10 ver-
schliesst somit zumindest einen Teil des Innenraums 5.
Der Filter 6 ist vorzugsweise als Lamellenfilter und eine
zylindrische Form aufweisend ausgebildet und berührt
einerseits die Oberfläche 8 des Innenraumbodens und
andrerseits die Unterseite 9 der Innenraumabdeckung
10. Diese Berührung ist dergestalt, dass praktisch kein
Wasser vom schmutzexponierten Teil 5' des Innenrau-
mes 5 in den sauberen Teil 5'' desselben gelangen
kann. Um diese Berührung und damit die Dichtung zu
verbessern, kann je ein Dichtelement, z.B. in Form von
Dichtlippen, an den Berührungsflächen des Filters 6 mit
den entsprechenden Oberflächen 8, 9 oder auch an den
vom Filter berührten Bereichen der Oberflächen 8, 9
vorgesehen sein. Wird das Gerät mit der Pumpe 4 über
eine Saugleitung 11, welche an der Abdeckung 10 befe-
stigt bzw. an dieser angeschlossen werden kann, ver-
bunden, in ein zumindest teilweise mit Wasser gefülltes
Schwimmbad gesetzt und die Pumpe 4 in Betrieb
gesetzt, so entsteht im sauberen Teil 5'' des Innen-
raums 5 ein Unterdruck. Dieser Unterdruck bewirkt eine
Strömung im Innenraum des Gerätes, welche schema-
tisch durch die beiden Pfeile 25 dargestellt ist. Innerhalb
des vom Filter 6 begrenzten, sauberen Teils 5'' des
Innenraums 5 können - zum Verstärken bzw. zur
Beschleunigung der Wasserströmung bzw. zu deren

Umlenkung - zusätzlich Strömungsleiter 24 angeordnet
sein. Diese erste Ausführungsform weist keine
Antriebsmechanismen zur Fortbewegung des Reini-
gungsgerätes auf und wird demzufolge von Hand oder
mit einem zusätzlichen Fortbewegungsgerät während
der Reinigung eines Schwimmbeckens fortbewegt, so
dass im Wesentlichen das ganze Schwimmbecken -
vorzugsweise Boden und Wände - gereinigt werden
können.

[0010] Figur 2 zeigt einen Vertikalschnitt durch ein
erfindungsgemässes Reinigungsgerät, gemäss einer
zweiten Ausführungsform. Alle der ersten und zweiten
Ausführungsform gemeinsamen Teile des Reinigungs-
gerätes sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen
und werden hier nicht nochmals aufgezählt. Abwei-
chend zur ersten Ausführungsform ist hier hingegen die
Pumpe 4' innerhalb des Gehäuses 1 und zwar im sau-
beren Teil 5'' des Innenraums 5 angeordnet. Die Pumpe
4' ist über eine Achse 12 mit einem Elektromotor 13, der
nahe der Bodenoberfläche 8 des Innenraumes 5 ange-
ordnet ist, wirkverbunden und zusammen mit diesem
vertikal im Innenraum 5 angeordnet. Der Elektromotor
13 und die Pumpe 4' sind koaxial zum und innerhalb
des eine zylindrische Form aufweisenden Filters 6
angeordnet. Die Auslassöffnungen 7 sind in im Wesent-
lichen vertikaler Richtung über der Pumpe 4' angeord-
net. Wird das Gerät in ein zumindest teilweise mit
Wasser gefülltes Schwimmbad gesetzt und die Pumpe
4' in Betrieb genommen, so entsteht im sauberen Teil 5''
des Innenraums 5 ein Unterdruck. Dieser Unterdruck
bewirkt eine Strömung im Innenraum des Gerätes, wel-
che schematisch durch die beiden Pfeile 25 dargestellt
ist. Innerhalb des vom Filter 6 begrenzten, sauberen
Teils 5'' des Innenraums 5 können - zum Verstärken
bzw. zur Beschleunigung der Wasserströmung bzw. zu
deren Umlenkung - zusätzlich Strömungsleiter 24 ange-
ordnet sein.
[0011] Das Schmutzwasser tritt durch die Ansaugöff-
nung bzw. die Ansaugöffnungen 3 in den schmutzexpo-
nierten Teil 5' des Innenraum 5, welcher zumindest
teilweise vom Gehäuse 1 umgeben ist, ein und wird
durch einen Filter 6, der in diesem Innenraum angeord-
net ist, gesogen. Das Filterwasser streicht an den Strö-
mungsleitern 24 vorbei, wird von der Pumpe 4' bzw. von
deren Propeller weiterbefördert und tritt durch zumin-
dest eine Auslassöffnung 7, welche vorzugsweise inner-
halb einer Abdeckung 10 und im Wesentlichen
zentrisch über dem Innenraum angeordnet ist, aus dem
Innenraum 5 des Gehäuses 1 aus. Diese Abdeckung 10
verschliesst somit zumindest einen Teil des Innenraums
5. Der Filter 6 ist vorzugsweise als Lamellenfilter ent-
sprechend der ersten Ausführungsform ausgebildet und
angeordnet. Im Unterschied zur ersten Ausführungs-
form sind in dieser zweiten Ausführungsform einer oder
mehrere Motoren (vgl. Fig. 3) vorgesehen, welche zum
Antrieb der Laufräder 15 bzw. deren Achsen 16, 16' die-
nen. Vorzugsweise ist zumindest ein Motor 14, 14' zum
Antreiben der Laufräder 15 für die Fortbewegung des
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Reinigungsgerätes vorgesehen, wobei je zwei Laufrä-
der 15 an einer Achse 16, 16' angeordnet sind und jeder
Achse 15, 15' ein eigener Motor 2, 2' zugeordnet ist.
Eine Steuerung 22 ist vorzugsweise ausserhalb des
Reinigungsgerätes angeordnet und mit dem Reini-
gungsgerät über eine Steuerleitung 23 verbunden, so
dass z.B. eine sich ausserhalb des Schwimmbeckens
befindende Bedienungsperson oder auch eine Automa-
tik, welche an einen Computer angeschlossen sein
kann oder selbst eingebaute Intelligenz aufweist, das
Reinigungsgerät steuern kann. Im Falle von eingebau-
ter Intelligenz kann aber auch vorgesehen sein, dass
sich die Steuerung innerhalb des Gehäuses befindet
und dass die örtlichen Gegebenheiten in einem elektro-
nischen Speicher wie z.B. einer sogenannten

"
Smart

Card" gespeichert und dieser Speicher Teil der Steue-
rung oder in diese einsetzbar ist; in diesem Fall ist die
Anordnung von Energiespeichern, wie Batterien und
dergleichen im Gehäuse von Vorteil. Auf diese Weise ist
das Reinigungsgerät vollständig autonom und kann zur
selbständigen Reinigung eines Flüssigkeitsbehälters,
insbesondere eines Schwimmbeckens, eingesetzt wer-
den.

[0012] Abweichend von den beiden in Fig. 1 und 2
dargestellten Ausführungsformen wird, entsprechend
einer dritten Ausführungsform (nicht gezeigt) eine
Pumpe direkt auf oder in unmittelbarer Nähe der Abdek-
kung 10 ausserhalb des Innenraums 5 angeordnet. Ein
motorischer Antrieb kann vorgesehen sein.
[0013] Weitere Ausführungsformen, die beispiels-
weise eine externe Pumpe 4 (vgl. Fig. 1) und einen
Motorantrieb mit Rollen 15 (vgl. Fig. 2) bzw. die eine
interne Pumpe 4' (vgl. Fig. 2) und keinen Motorantrieb
mit Rollen 15 (vgl. Fig. 1) umfassen, sind ebenfalls
Bestandteil der vorliegenden Erfindung, ebenso wie
jede beliebige Kombination von Pumpenanordnung,
Fortbewegungs- und Steuerungsart.
[0014] Zur intensiveren Reinigung des Untergrundes,
der sowohl den Boden als auch die Wände eines
Schwimmbeckens umfassen kann, werden in allen drei
beschriebenen Ausführungsformen wahlweise an sich
bekannte Bürsten 26 und/oder Bürstenrollen 20 einge-
setzt. Diese Bürsten oder Bürstenrollen können sowohl
längsseits als auch querseits im Bereich der Basis 2
des Gehäuses oder im Bereich des Randes des Gehäu-
ses inner- oder auch - abweichend von der Darstellung
in Fig. 2 ausserhalb des Gehäuses angeordnet sein.
[0015] Figur 4A zeigt einen vergrösserten Vertikal-
schnitt durch eine Ansaugöffnung, wobei eine Kombina-
tion Einsatzblech 18 mit Einsatzmembrane 17 gezeigt
ist. Das Einsatzblech liegt direkt auf der Bodenoberflä-
che 8 des Innenraums 5, bzw. dessen schmutzexpo-
niertem Teil 5' auf und deckt diesen Teil der
Bodenoberfläche 8 des Innenraums im Wesentlichen
ab. Wahlweise vorgesehene Dichtungselemente (nicht
dargestellt) zwischen Bodenoberfläche 8 und Einsatz-
blech 18 können zusätzlich verhindern, dass Schmutz-
wasser von den Ansaugöffnungen 3 direkt in den

sauberen Teil 5'' des Innenraums eindringen kann. Auf
dem Einsatzblech 18 liegt eine Einsatzmembrane 17,
welche die Ansauglöcher 3 abdeckt. Wenn - durch
Betrieb einer Pumpe 4, 4' im Innenraum 5 ein Unter-
druck entsteht, wird die elastisch deformierbare Mem-
brane, welche beispielsweise aus Gummi hergestellt ist,
im Bereich der Ansaugöffnungen 3 nach oben gebogen.
Damit sind die Ansaugöffnungen offen. Sobald der
Unterdruck wegfällt, weil z.B. die Pumpe 4, 4' abgestellt
wurde, legt sich die Einsatzmembrane 17 sofort wieder
auf die Ansaugöffnungen 3 und verschliesst diese; die
Einsatzmembrane wirkt somit wie ein Einwegventil bzw.
Rückschlagventil, welches wohl Schmutzwasser in den
Innenraum einströmen lässt, das Ausströmen dessel-
ben hingegen verhindert. Dadurch wird erreicht, dass
eine erhebliche Menge Schmutz, z.B. beim Abstellen
der Pumpe, unkontrolliert das Reinigungsgerät verlässt
und damit das Schwimmbad oder dessen Umgebung
verunreinigt. Damit aber das Wasser, welches sich nach
dem Abstellen der Pumpe 4, 4' im Reinigungsgerät
befindet, kontrolliert entfernt werden kann, sind im
Bereich des sauberen Teils 5'' des Innenraums eine
oder mehrere Ablassöffnungen 30 vorgesehen. Umge-
kehrt wie bei den Ansaugöffnungen 3 befindet sich bei
der oder den Ablassöffnungen 30 je ein als Klappe 31
wirkendes Membranstück, welches an der Aussenseite
der Basis 2 des Gehäuses angeordnet ist. Während des
Pumpenbetriebes wird dieses Membranstück 31 ange-
sogen, so dass alle Ablassöffnungen geschlossen sind.
Sobald der Unterdruck im Innenraum 5 nachlässt, wer-
den alle Membranklappen 31 durch das Gewicht des
sich im Innenraum befindenden Wassers aufgedrückt,
worauf das Wasser abfliesst. Dadurch, dass die Ablass-
öffnungen 30 im Bodenbereich des sauberen Teils 5''
des Innenraums vorgesehen sind, verlässt nur Wasser
den Innenraum, welches durch den Filter getreten und
deshalb gereinigt ist; der Schmutz wird somit effektiv im
schmutzexponierten Teil 5' des Innenraums zurückge-
halten.

[0016] Figur 4B zeigt einen vergrösserten Vertikal-
schnitt durch eine Ansaugöffnung, wobei eine Kombina-
tion Einsatzblech 18 mit Einsatzkübel 19 gezeigt ist.
Wie das Einsatzblech 18 in Fig. 4A liegt hier der Ein-
satzkübel 19 direkt auf der Bodenoberfläche 8 des
Innenraums 5, bzw. dessen schmutzexponiertem Teil 5'
auf und füllt den schmutzexponierten Teil des Innen-
raums im Wesentlichen aus. Wahlweise vorgesehene
Dichtungselemente (nicht dargestellt) zwischen Boden-
oberfläche 8 und Einsatzkübel 19 können zusätzlich
verhindern, dass Schmutzwasser von den Ansaugöff-
nungen 3 direkt in den sauberen Teil 5'' des Innenraums
eindringen kann. Auf dem Einsatzkübel 19 liegt eine
Einsatzmembrane 17, welche die Ansauglöcher 3
abdeckt und entsprechend wie in Fig. 4a beschrieben
als Einwegventil wirkt. Es können ebenfalls entspre-
chende Ablassöffnungen 30 mit Membranklappen 31
vorgesehen sein.
[0017] Zur gegenseitigen Stabilisation und zur Verein-
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fachung des Reinigens des Gerätes (siehe unten) weist
das Einsatzblech 18 bzw. der Einsatzkübel 19 vorzugs-
weise Klemmen 32 auf, welche den eingesetzten
Lamellenfilter 6 mit dem Einsatzblech bzw. dem Ein-
satzkübel verbinden und die Einsatzmembrane 17 zwi-
schen Lamellenfilter und Einsatzblech bzw.
Einsatzkübel fassen bzw. einklemmen.

[0018] Die Verwendung eines Lamellenfilters hat den
Vorteil, dass - falls die Lamellen im Wesentlichen hori-
zontal ausgerichtet sind - kleine Partikel, welche erfah-
rungsgemäss den grössten Teil des durch den Filter
zurückzuhaltenden Schmutzes ausmachen, auf bzw.
zwischen den Lamellen wie auf Tablaren liegen bleiben
und - beim späteren Reinigen des Gerätes - zusammen
mit dem Filter aus dem Innenraum gehoben werden
können. Ein Lamellenfilter mit im Wesentlichen vertikal
angeordneten Lamellen hat dagegen den Vorteil, dass
er auf einfache Weise in eine zylindrische Form
gebracht werden kann, weil die Lamellen praktisch par-
allel zu der Zylinderachse verlaufen und durch die Bie-
gung an der Zylinderoberfläche einfach die
Zwischenräume zwischen den Lamellen - je nach
Lamellenzahl - etwas gestaucht oder gedehnt werden.
Es hat sich gezeigt, dass auch bei im Wesentlich verti-
kal verlaufenden Lamellen der grössten Teil des durch
den Filter zurückzuhaltenden Schmutzes sich in den
Lamellenzwischenräumen ablagert und ebenfalls mit
dem Herausheben des Filters aus dem Reinigungsge-
rät entfernt werden kann.
[0019] Die Reinigung des Gerätes verläuft folgender-
massen:
[0020] Durch Abstellen der Pumpe 4, 4' wird das
Gerät ausser Betrieb gesetzt und z.B. mittels Aushebe-
seil aus dem Schwimmbecken gezogen. Dabei entwäs-
sert sich der Filterraum bzw; der Innenraum 5 über die
schon beschriebenen, an der Gehäusebasis 2 angeord-
neten Ablassöffnungen 30 im sauberen Teils 5'' des
Innenraums.
[0021] Der Innenraum 5 bzw. der Filterraum wird
durch Entfernen der Abdeckung 10 zugänglich
gemacht.
[0022] Der Lamellenfilter 6 wird im Wesentlichen ver-
tikal nach oben aus dem Filterraum herausgezogen.
Falls ein Einsatzblech 18 bzw. ein Einsatzkübel 19 ver-
wendet wurde, können diese Einsätze zusammen mit
dem Lamellenfilter herausgehoben werden.
[0023] Falls keine solchen Einsätze 18, 19 vorgese-
hen sind, empfiehlt sich eine häufigere Sichtkontrolle,
ob der schmutzexponierte Teil 5' des Innenraum 5
schon so stark verschmutzt ist, dass der Lamellenfilter 6
keine oder beinahe keine zusätzliche Schmutzbeladung
mehr aufnehmen kann. Eine Abdeckung 10, welche
durchsichtiges Material, wie transparenten Kunststoff
und dergleichen, umfasst bzw. daraus hergestellt ist,
erleichtert diese optische Überwachung wesentlich.
[0024] Allgemein hat eine durchsichtige Abdeckung
den Vorteil, dass auf einfache Weise und auch während
des Betriebes des Reinigungsgerätes der Verschmut-

zungsgrad des Filters 6 festgestellt werden kann.

[0025] Die Einsätze, welche beispielsweise über
Klemmen 32 zusammengehalten werden und z.B. aus
dem Filter 6, den an diesem verrasteten Einsatzblech
18 bzw. Einsatzkübel 19 und der Einsatzmembrane 17
bestehen, gleiten zusammen aus dem Filterraum,
wobei verhindert wird, dass Grobschmutz in diesen
zurückfällt. Die Verwendung eines Einsatzkübels 19
verhindert zudem, dass Schmutzwasser in direkten
Kontakt zur Innenwand des Innenraums 5 treten kann.
Dadurch, dass (abgesehen von der Abdeckung 10)
keine inneren Bestandteile des Gehäuses 1 mit
Schmutzwässer in Berührung kommen, wird die Reini-
gung des Reinigungsgerätes zusätzlich vereinfacht.
[0026] Allfällige Feinschmutzstoffe können, ins-
besondere wenn lediglich eine Einsatzmembrane 17
und ein Filter 6 (also weder Einsatzblech 18 noch Ein-
satzkübel 19) verwendet werden, von oben mit Reini-
gungswasser aus dem Innenraum 5 d.h. dem Filter- und
Pumpenraum durch die Ansaug- 3 und Ablassöffnun-
gen 30 ausgeschwemmt werden.
[0027] Durch das Einsetzen von einer Einsatzmem-
brane 17, eventuell zudem von einem Einsatzblech 18
bzw. Einsatzkübel 19 und von einem sauberen oder
gereinigtem Filter 6 steht das Reinigungsgerät sofort für
den nächsten Einsatz bereit, ohne dass es jemals hätte
seitlich gekippt oder gar umgedreht werden müssen.
[0028] Vorzugsweise ist in einem Reinigungsgerät
jeder Achse 15, 15' ein eigener Motor 2, 2' zugeordnet.
Es kann aber auch ein gemeinsamer Motor für beide
Achsen vorgesehen sein. Das Ausbilden des Gehäuses
1 des Reinigungsgerätes als selbsttragendes Kunst-
stoffchassis hat sich bewährt. Besonders bevorzugt
wird allerdings, dass das Kunststoffchassis einstückig
ausgebildet ist, weil damit die Produktion und vor allem
die Montage erheblich vereinfacht wird.

Patentansprüche

1. Reinigungsgerät, insbesondere zur Reinigung von
Schwimmbecken, mit einem Gehäuse (1) und mit
zumindest einer, an der Basis (2) des Gehäuses
angeordneten Ansaugöffnung (3), durch welche
mittels einer Pumpe (4, 4') eine zu reinigende Flüs-
sigkeit in einen vom Gehäuse (1) zumindest teil-
weise umschlossenen Innenraum (5), durch einen
in diesem Innenraum anordenbaren Filter (6) - zur
Abtrennung eines schmutzexponierten Teils (5')
von einem sauberen Teil (5'') des Innenraumes -
und über eine Auslassöffnung (7) förderbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Filter (6) einer
Bodenoberfläche (8) des Innenraums (5) und einer
Unterseite (9) einer über dem Innenraum anorden-
baren Abdeckung (10) dichtend anliegt.

2. Reinigungsgerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Filter (6) als Lamellen-
filter ausgebildet ist.
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3. Reinigungsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Abdeckung (10)
eine Saugleitung (11) anschliessbar ist, die zu einer
ausserhalb des Reinigungsgerätes angeordneten
Pumpe (4) führt.

4. Reinigungsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Pumpe (4') über eine
Achse (12) mit einem Elektromotor (13) wirkver-
bunden und zusammen mit diesem vertikal im
Innenraum (5) angeordnet ist.

5. Reinigungsgerät nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Elektromotor (13) nahe
der Bodenoberfläche (8) des Innenraumes (5)
angeordnet ist.

6. Reinigungsgerät nach Anspruch 1, 2, 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Elektromotor
(13) und die Pumpe (4') koaxial zum und innerhalb
des eine zylindrische Form aufweisenden Filters (6)
angeordnet sind.

7. Reinigungsgerät nach Anspruch 1, 2, 4, 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auslassöff-
nung (7) in im Wesentlichen vertikaler Richtung
über der Pumpe (4') angeordnet ist.

8. Reinigungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auslassöffnung (7) in der Abdeckung (10) des
Innenraums (5) angeordnet ist.

9. Reinigungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Motor (14, 14') zum Antreiben von
Laufrädern (15) für die Fortbewegung des Reini-
gungsgerätes vorgesehen ist.

10. Reinigungsgerät nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass je zwei Laufräder (15) an
einer Achse (16, 16') angeordnet sind.

11. Reinigungsgerät nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Achse (15, 15') ein
eigener Motor (2, 2') zugeordnet ist.

12. Reinigungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (1) als selbsttragendes Kunststoffchassis
ausgebildet ist.

13. Reinigungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kunststoffchassis einstückig ausgebildet ist.

14. Reinigungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

zudem eine Einsatzmembrane (17), welche als
Rückschlagventil für die Ansaugöffnung (3) dient,
vorgesehen ist.

15. Reinigungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zudem ein den schmutzexponierten Teil (8') der
Bodenoberfläche (8) des Innenraums im Wesentli-
chen abdeckendes Einsatzblech (18) vorgesehen
ist.

16. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass zudem ein
den schmutzexponierten Teil (5') des Innenraums
(5) im Wesentlichen ausfüllender Einsatzkübel (19)
vorgesehen ist.

17. Reinigungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckung (10) durchsichtiges Material umfasst.

18. Reinigungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zudem Ablassöffnungen (30) mit Membranklappen
(31) im Bodenbereich des sauberen Teils (5'') des
Innenraums angeordnet sind.
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